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Verordnung
zur Regelung der Zuständigkeiten nach

Rechtsvorschriften für Heilberufe
(Zuständigkeitsverordnung Heilberufe –

ZustVO HB)

Vom 20. Mai 2008
(GV.NRW. S. 458 = SGV.NRW. 2122),

zuletzt geändert durch Achte Verordnung zur Änderung der
Zuständigkeitsverordnung Heilberufe vom 29. November 2021

(GV.NRW. S. 1337)

I. Teil
Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten, Psychotherapeuten sowie Apotheker

§ 1

(1) Die Bezirksregierung ist zuständige Behörde für die Durchführung der nachstehen-
den Gesetze und Verordnungen, soweit nicht in den §§ 2 bis 4 etwas anderes geregelt ist:

1. Bundesärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987
(BGBl. I S. 1218),

2. Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1225),

3. Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz – PsychThG) vom 16. Juni
1998 (BGBl. I S. 1311) in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung nach
Maßgabe des § 27 des Psychotherapeutengesetzes vom 15. November 2019 (BGBl. I
S. 1604), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S.1018) geän-
dert worden ist,

4. Psychotherapeutengesetz,
5. Bundes-Apothekerordnung vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1478),
6. Gesetz über den Europäischen Berufsausweis vom 26. April 2016 (GV.NRW. S. 230),

soweit es sich nicht auf Grund von Durchführungsrechtsakten der Europäischen
Kommission nach Artikel 4a Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch Richtlinie
2013/55/EU (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geändert worden ist, um eingeführte
Weiterbildungsbezeichnungen handelt,

7. Approbationsordnung für Ärzte vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593) und Approbati-
onsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405),

8. Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26. Januar 1955 (BGBl. I S. 37), in der bis
zum 30. September 2020 geltenden Fassung nach Maßgabe des § 134 der Approbati-
onsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 933), die
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durch Artikel 14 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden
ist,

9. Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen,
10. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten

(PsychTh-APrV) vom 18. Dezember 1996 (BGBl. I S. 3749) in der bis zum 30. Sep-
tember 2020 geltenden Fassung nach Maßgabe des § 84 der Approbationsordnung für
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448),

11. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten (KJPsychTh-APrV) vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3761) in der bis zum
30. September 2020 geltenden Fassung nach Maßgabe des § 84 der Approbationsord-
nung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten,

12. Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und
13. Approbationsordnung für Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489)
in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Örtlich zuständig ist in den Fällen des
1. § 12 Absatz 1 und 2 der Bundesärzteordnung,
2. § 16 Absatz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde,
3. § 10 Absatz 1 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes in der bis zum 31. August 2020 gel-

tenden Fassung nach Maßgabe des § 27 des Psychotherapeutengesetzes, § 22 Absatz 1
Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes und

4. § 12 Absatz 1 der Bundes-Apothekerordnung
die Bezirksregierung, in deren Bezirk die Abschlussprüfung abgelegt wurde.

(2a) Örtlich zuständig ist in den Fällen des
1. § 12 Absatz 3 Satz 1 der Bundesärzteordnung,
2. § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde,
3. § 10 Absatz 1 Satz 2, 2. Variante des Psychotherapeutengesetzes in der bis zum

31. August 2020 geltenden Fassung sowie des § 22 Absatz 2 des Psychotherapeuten-
gesetzes und

4. § 12 Absatz 2 der Bundes-Apothekerordnung
in zentraler Zuständigkeit die Bezirksregierung Münster.

(2b) Örtlich zuständig für die Entscheidungen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 der Bundes-
ärzteordnung ist die Bezirksregierung, die die Approbation erteilt hat.

(2c) Die Entscheidungen nach § 12 Absatz 5 der Bundesärzteordnung und § 16
Absatz 3 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde trifft die Bezirksregierung,
die die Approbation zurückgenommen oder widerrufen hat.

(2d) Örtlich zuständig für Prüfungen, Entscheidungen und die Ausstellung von
Bescheinigungen nach § 12 Absatz 6 der Bundesärzteordnung, § 16 Absatz 4 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde, § 12 Absatz 5 der Bundes-Apothekerordnung und
§ 22 Absatz 6 des Psychotherapeutengesetzes ist in zentraler Zuständigkeit die Bezirksre-
gierung Münster.

(2e) Örtlich zuständig im Zusammenhang mit ausgestellten Europäischen Berufsaus-
weisen sowie nach § 4 des Gesetzes über den Europäischen Berufsausweis ist, soweit
gesetzlich keine anderweitige Regelung getroffen ist, in zentraler Zuständigkeit der
Bezirksregierung Münster.
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(2f) Die Entscheidung nach § 9 Absatz 4 Satz 2 bis 4 des Psychotherapeutengesetzes
trifft das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium. Dieses ist auch zuständig für
den Empfang der Mitteilungen nach § 7 der Approbationsordnung für Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten.

(3) Für die übrigen Entscheidungen nach
1. § 12 Bundesärzteordnung,
2. § 16 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde,
3. § 10 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des Psychotherapeutengesetzes sowie für die Ent-

gegennahme der Entscheidung der Antragstellenden nach § 20 Absatz 1 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten und nach § 20
Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten,

4. § 22 Absatz 4 des Psychotherapeutengesetzes und
5. § 12 der Bundes-Apothekerordnung
ist die Bezirksregierung örtlich zuständig, in deren Bezirk der Beruf ausgeübt wird oder
werden soll oder zuletzt ausgeübt worden ist.

(4) Die Bezirksregierung ist auch zuständige Stelle im Sinne des § 5 Absatz 2 Nr. 5 der
Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002.

(5) Zuständige Behörde im Sinne des § 4 Absatz 4 Satz 2 der Approbationsordnung für
Apotheker ist für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln die Bezirksregierung Düs-
seldorf und für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster die Bezirksregie-
rung Münster.

(6) Zuständige Behörde für die Durchführung der Kenntnisprüfung nach § 4 Absatz 3
Satz 3 der Bundesapothekerordnung in Verbindung mit § 22d Absatz 1 der Approbations-
ordnung für Apotheker sowie der Eignungsprüfung nach § 4 Absatz 2 Satz 7 der Bundes-
apothekerordnung in Verbindung mit § 22c Absatz 1 der Approbationsordnung für Apo-
theker ist in Fällen, in denen der Apothekerberuf in den Regierungsbezirken Düsseldorf
und Köln ausgeübt werden soll, die Apothekerkammer Nordrhein und in Fällen, in denen
der Apothekerberuf in den Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und Münster ausgeübt
werden soll, die Apothekerkammer Westfalen-Lippe. Die Apothekerkammern Nordrhein
und Westfalen-Lippe sind innerhalb ihrer jeweiligen örtlichen Zuständigkeit auch nach
§§ 22c Absatz 4 Satz 2, 22d Absatz 4 Satz 2 der Approbationsordnung für Apotheker in
Verbindung mit § 4 Absatz 2 Satz 7 und Absatz 3 Satz 3 Bundesapothekerordnung zustän-
dig für die Bestellung der Prüfungskommission sowie nach §§ 22c Absatz 3 Satz 2, 22d
Absatz 3 Satz 2 der Approbationsordnung für Apotheker in Verbindung mit § 4 Absatz 2
Satz 7 und Absatz 3 Satz 3 Bundesapothekerordnung für die Ladung der Antragssteller.
Zuständige Behörde für die Anmeldung und Zulassung zur Kenntnis- und Eignungsprü-
fung nach § 4 Absatz 2 Satz 7 und Absatz 3 Satz 3 der Bundesapothekerordnung sowie für
die Bekanntgabe der Prüfergebnisse gegenüber den Antragstellern ist die Bezirksregierung
Münster. Sie entscheidet auch über die Fächer, in denen die Kenntnis- und Eignungsprü-
fung stattfindet sowie über die Entschuldigung für das Fernbleiben von der Prüfung nach
§§ 22c Absatz 3 Satz 3, 22d Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 13 der Approbationsord-
nung für Apotheker.

(7) Zuständige Behörde für die Organisation und Durchführung der Kenntnisprüfung
nach § 3 Absatz 3 Satz 3 der Bundesärzteordnung in Verbindung mit § 37 der Approbati-
onsordnung für Ärzte sowie der Eignungsprüfung nach § 3 Absatz 2 Satz 7 der Bundes-
ärzteordnung in Verbindung mit § 36 der Approbationsordnung für Ärzte in der jeweils
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geltenden Fassung ist ab 1. Februar 2021 die Ärztekammer Westfalen-Lippe. Die Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe ist auch nach § 36 Absatz 4 Satz 2 und § 37 Absatz 4 Satz 2 der
Approbationsordnung für Ärzte in Verbindung mit § 12 Absatz 3 der Bundesärzteord-
nung in der jeweils geltenden Fassung zuständig für die Bestellung der Prüfungskommis-
sion sowie nach § 36 Absatz 3 Satz 2 und § 37 Absatz 3 Satz 2 der Approbationsordnung
für Ärzte in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 7 und Absatz 3 Satz 3 Bundesärzteordnung
in der jeweils geltenden Fassung für die Ladung der Antragssteller. Zuständige Behörde
für die Anmeldung und Zulassung zur Kenntnis- und Eignungsprüfung nach § 3 Absatz 2
Satz 7 und Absatz 3 Satz 3 der Bundesärzteordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie
für die Bekanntgabe der Prüfergebnisse gegenüber den Antragstellern ist die Bezirksre-
gierung Münster. Sie entscheidet auch über die Fächer, in denen die Kenntnis- und Eig-
nungsprüfung stattfindet sowie über die Entschuldigung für das Fernbleiben von der Prü-
fung nach § 36 Absatz 3 Satz 3 und § 37 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit §§ 18 und 19
der Approbationsordnung für Ärzte in der jeweils geltenden Fassung. Die in § 2 Absatz 2
Satz 9 und Absatz 3 Satz 3 des Psychotherapeutengesetzes in der bis zum 31. August 2020
geltenden Fassung sowie der nach § 11 Absatz 4 und § 12 Absatz 3 des Psychotherapeuten-
gesetzes vorgesehenen Prüfungen werden vor der Bezirksregierung Münster und die in § 2
Absatz 2 Satz 7 und Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde in
der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Prüfungen werden für die Regierungsbezirke
Düsseldorf und Köln vor der Zahnärztekammer Nordrhein und für die Regierungsbezirke
Arnsberg, Detmold und Münster vor der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe abgelegt.

§ 2

Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium ist zuständige Stelle im Sinne des
§ 41 Absatz 1 der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002, § 82 Absatz 1 der
Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen und des § 8 Absatz 2 der Appro-
bationsordnung für Apotheker. Es entscheidet im Einvernehmen mit dem für die Hoch-
schulen zuständigen Ministerium.

§ 3

(1) Landesprüfungsamt im Sinne des § 8 der Approbationsordnung für Ärzte vom
14. Juli 1987, des § 5 Absatz 1 der Approbationsordnung für Apotheker und des § 19 der
Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie zustän-
dige Behörde im Sinne des § 15 Absatz 5 Satz 1 der Approbationsordnung für Ärzte vom
14. Juli 1987, des § 60 der Approbationsordnung für Zahnärzte in der bis zum 30. Septem-
ber 2020 geltenden Fassung nach Maßgabe des § 134 der Approbationsordnung für Zahn-
ärzte und Zahnärztinnen, des § 17 der Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärz-
tinnen nach Maßgabe des § 134 der Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztin-
nen, des § 10 Absatz 3 und 4 des Psychotherapeutengesetzes in der bis zum 31. August
2020 geltenden Fassung und des § 6, im Sinne des Zweiten und Dritten Abschnitts und des
§ 20 Absatz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychothera-
peuten sowie des § 6, im Sinne des Zweiten und Dritten Abschnitts und des § 20 Absatz 2
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten und des § 11 Absatz 5 Satz 1 der Approbationsordnung für Apotheker ist die Bezirks-
regierung Düsseldorf – Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie.
Diese ist auch zuständige Stelle im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 2, Absatz 2a Satz 1 und
Absatz 6, § 4 Absatz 4, des Zweiten und Dritten Abschnitts, des § 43 Absatz 2 der Appro-
bationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 sowie nach § 27 Absatz 3 des Psychothera-
peutengesetzes.
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(2) Die Entscheidung über die Anerkennung von Hochschulen als Ausbildungsstätte
nach § 6 Absatz 2 des Psychotherapeutengesetzes wird im Einvernehmen mit dem für die
Hochschulen zuständigen Ministerium getroffen. Die Bezirksregierung Düsseldorf, Lan-
desprüfungsamt für Medizin, Psychologie und Pharmazie, entscheidet auch über die Rück-
nahme der Anerkennung nach § 28 Absatz 2 des Psychotherapeutengesetzes im Einverneh-
men mit dem für Hochschulen zuständigen Ministerium.

(3) Zuständige Behörde im Sinne des § 20 Absatz 2 der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für Psychologische Psychotherapeuten sowie im Sinne des § 20 Absatz 2 der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
ist die Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten Nordrhein-Westfalen.

(4) Zuständige Behörde zur Beurteilung, ob Antragsstellende über die für die Ausübung
des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügen, sind für Anträge, die nach dem 31. Dezember 2013 gestellt worden sind, für Fälle,
in denen die ärztliche oder zahnärztliche Berufstätigkeit in den Regierungsbezirken Düs-
seldorf und Köln aufgenommen werden soll, die Ärztekammer Nordrhein und die Zahn-
ärztekammer Nordrhein sowie für Fälle, in denen die ärztliche oder zahnärztliche Berufstä-
tigkeit in den Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und Münster aufgenommen werden
soll, die Ärztekammer Westfalen-Lippe und die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe.

(5) Zuständige Behörde zur Beurteilung, ob Antragsstellende über die für die Ausübung
des Berufs der Apothekerin und des Apothekers erforderlichen Kenntnisse der deutschen
Sprache verfügen, sind für Anträge, die nach dem 15. Juni 2016 gestellt worden sind, für
Fälle, in denen der Apothekerberuf in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln aus-
geübt werden soll, die Apothekerkammer Nordrhein sowie für Fälle, in denen der Apo-
thekerberuf in den Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und Münster aufgenommen
werden soll, die Apothekerkammer Westfalen-Lippe.

(6) Die Entscheidung über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nach § 9
Absatz 5 des Psychotherapeutengesetzes trifft die Bezirksregierung Düsseldorf – Landes-
prüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie. Es trifft überdies die Entschei-
dungen nach § 9 Absatz 10 des Psychotherapeutengesetzes.

(7) Den Prüfungsvorsitz nach § 10 Absatz 2 des Psychotherapeutengesetzes hat die
Bezirksregierung Düsseldorf – Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Phar-
mazie.

(8) Die Entscheidungen über die Anerkennung nach § 23 Absatz 3 der Approbations-
ordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen trifft die Bezirksregierung Düsseldorf – Lan-
desprüfungsamt für Medizin, Psychologie und Pharmazie. Diese ist auch zuständig für die
Mitteilung nach § 41 Absatz 1, § 57 Absatz 1 und § 80 Absatz 1 der Approbationsordnung
für Zahnärzte und Zahnärztinnen.

§ 4

Der Fachbereichsrat der Universität ist die zuständige Stelle im Sinne der Anlage 1 zu
§ 2 Absatz 2 der Approbationsordnung für Apotheker.



C 2 Zuständigkeiten-Regelung

Seite 6

II. Teil
Pflege- und Gesundheitsfachberufe, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker

§ 5

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige Behörden für die Durchführung
der nachstehenden Gesetze und Verordnungen, soweit nicht in § 6 etwas anderes geregelt
ist:
1. Heilpraktikergesetz vom 17. Februar 1939 (RGBl. I S. 251),
2. Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der

Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom 18. Februar 1939 (RGBl. I
S. 259),

3. Ergotherapeutengesetz – ErgThG – vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246),
4. Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – ErgThAPrV – vom

2. August 1999 (BGBl. I S. 1731),
5. Gesetz über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 529),
6. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Logopäden (LogAPrO) vom 1. Oktober

1980 (BGBl. I S. 1892),
7. Krankenpflegegesetz – KrPflG – vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442),
8. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflA-

PrV) vom 10. November 2003 (BGBl. I S. 2263),
9. Rettungsassistentengesetz – RettAssG – vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384) sowie das

Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348),
10. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und Rettungsas-

sistenten (RettAssAPrV) vom 7. November 1989 (BGBl. I S. 1966) sowie die Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vom
16. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4280),

11. Orthoptistengesetz (OrthoptG) vom 28. November 1989 (BGBl. I S. 2061),
12. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Orthoptistinnen und Orthoptisten

(OrthoptAPrV) vom 21. März 1990 (BGBl. I S. 563),
13. MTA-Gesetz – MTAG – vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402),
14. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische Assistenten in der Medizin

(MTA-APrV) vom 25. April 1994 (BGBl. I S. 922),
15. Diätassistentengesetz – DiätAssG – vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 446),
16. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Diätassistentinnen und Diätassistenten –

DiätAss – APrV – vom 1. August 1994 (BGBl. I S. 2088),
17. Masseur- und Physiotherapeutengesetz – MPhG – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I

S. 1084),
18. Verordnung über die Ausbildung und Prüfung von Masseuren und medizinischen

Bademeistern vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3770),
19. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten (PhysTh-APrV) vom

6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786),
20. Podologengesetz vom 4. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3320),
21. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Podologinnen und Podologen – PodAPrV –

vom 18. Dezember 2001 (BGBl. I S. 12),
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22. Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2349),

23. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für pharmazeutisch-technische Assistentin-
nen und pharmazeutisch-technische Assistenten vom 23. September 1997 (BGBl. I
S. 2352),

24. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Gesundheits- und Kranken-
pflegeassistentin und des Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten vom 6. Oktober
2008 (GV. NRW. S. 652),

25. Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe vom 15. Dezember 2009
(GV. NRW. S. 904),

26. Weiterbildungsverordnung Hygienekraft vom 28. September 2012 (GV. NRW.
S. 461),

27. Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 902),
28. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Hebammen und Entbindungspfleger in

der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1987 (BGBl. I S. 929),
29. Landeshebammengesetz vom 5. März 2002 (GV. NRW. S. 102) und
30. Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger vom 12. Februar 2015 (GV.

NRW. S. 230)
in der jeweils geltenden Fassung. Aufgaben der Kreise und kreisfreien Städte nach Satz 1
sind in diesem Zusammenhang darüber hinaus die Durchführung der staatlichen Prü-
fungen, die Erteilung, der Widerruf und die Rücknahme der Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung, die Durchführung der Sprachprüfung, die Durchführung des Ver-
waltungsverfahrens nach § 4 Absatz 3 des Gesetzes über den Europäischen Berufsaus-
weis sowie für die Ausstellung des Certificate of current professional status. Das für das
Gesundheitswesen zuständige Ministerium kann Evaluationen der staatlichen Prüfungen
durchführen. Den Kreisen und kreisfreien Städten wird auch die Zuständigkeit für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den in Satz 1 genannten Gesetzen
übertragen.

(2) Soweit in den in Absatz 1 genannten Gesetzen und Verordnungen nichts anderes
bestimmt ist, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach § 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 1999 (GV.NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung. Davon abwei-
chend bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit in Fällen der Erteilung und des Widerrufs
der Berufserlaubnis nach den in Absatz 1 genannten Gesetzen nach dem Ort, in dessen
Zuständigkeitsbereich die Berufserlaubnis erteilt wurde. Soweit die jeweilige Prüfung nicht
im Geltungsbereich dieser Verordnung abgelegt wurde, ist die Behörde zuständig, in deren
Bezirk die geprüfte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte. Für die
Ausstellung eines Certificate of current professional status ist die Behörde zuständig, die
die Berufserlaubnis erteilt hat. Wurde die Berufserlaubnis in einem anderen Bundesland
erteilt, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für die Ausstellung eines Certificate of
current professional status nach § 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen.

§ 6

(1) Die Bezirksregierung ist zuständige Behörde für die Entscheidung über die Aner-
kennung und Überwachung von Ausbildungsstätten nach den in § 5 Absatz 1 genannten
Gesetzen.
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(2) Die Bezirksregierung ist die zuständige Behörde für die Durchführung der nach-
stehenden Gesetze und Verordnungen, soweit nicht insbesondere in den Absätzen 4 bis 6
etwas anderes geregelt ist:
1. Altenpflegegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I

S. 1690),
2. Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 26. November 2002 (BGBl. I

S. 4418),
3. Landesaltenpflegegesetz vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 290),
4. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Altenpflegehilfeausbildung vom

23. August 2006 (GV. NRW. S. 404),
5. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Familienpflegerinnen und Familienpfleger

vom 2. April 2004 (GV. NRW. S. 184),
6. Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581),
7. Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I

S. 1572) und
8. Rechtsverordnung nach § 4 Nummer 14 des Landesausführungsgesetzes Pflegeberufe

vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 767)
jeweils in der jeweils geltenden Fassung. Aufgaben der Bezirksregierung nach Satz 1 sind
insbesondere die staatliche Anerkennung und Überwachung der Ausbildungsstätten, die
Durchführung der staatlichen Prüfungen, die Erteilung, der Widerruf und die Rücknahme
der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung, die Durchführung der Sprachprüfung
und die Ausstellung des Certificate of current professional status. Ihr wird auch die Zustän-
digkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach den in Satz 1
genannten Gesetzen übertragen.

(3) Soweit in den in Absatz 2 genannten Gesetzen und Verordnungen nichts anderes
bestimmt ist, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach § 3 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Davon abweichend bestimmt sich die örtli-
che Zuständigkeit in Fällen der Erteilung und des Widerrufs der Berufserlaubnis nach den
in Absatz 2 genannten Gesetzen nach dem Ort, in dessen Zuständigkeitsbereich die Prü-
fung abgelegt wurde. Soweit die jeweilige Prüfung nicht im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung abgelegt wurde, ist die Behörde zuständig, in deren Bezirk die geprüfte Person
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte. Für die Ausstellung eines Certificate
of current professional status ist die Behörde zuständig, die die Berufserlaubnis erteilt hat.
Wurde die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung in einem anderen Bundesland
erteilt, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für die Ausstellung eines Certificate of
current professional status nach § 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen.

(4) Die Bezirksregierung Düsseldorf – Landesprüfungsamt für Medizin, Psychothe-
rapie und Pharmazie – ist die zuständige Behörde für die Anerkennung von Berufsab-
schlüssen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem durch Abkommen
gleichgestellten Staaten oder in Drittstaaten erworben wurden, für die in § 5 Absatz 1, § 6
Absatz 2 und 7 geregelten Berufe mit Ausnahme der Entscheidung über die Führung der
Berufsbezeichnung einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung. Aufgaben sind
darüber hinaus die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von Dienstleistenden gemäß
Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 2005/36/EG, auch für die Berufe, die der automatischen
Anerkennung unterliegen, und die Ausstellung und der Widerruf des Europäischen Berufs-
ausweises im Rahmen der Dienstleistungserbringung sowie im Rahmen der Berufsaner-
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kennung sowie die Erteilung der Bescheinigung bei beabsichtigter Dienstleistungserbrin-
gung in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in gleichgestellten Staaten. Auf-
gabe der Bezirksregierung Düsseldorf – Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie
und Pharmazie – ist auch, die Inhaberin oder den Inhaber eines Europäischen Berufsaus-
weises nach § 4 Absatz 3 und § 4 Absatz 4 des Gesetzes über den Europäischen Berufs-
ausweis zu informieren. Ab dem 1. Juli 2021 ist die Bezirksregierung Münster die zustän-
dige Behörde für alle Neuanträge und Verfahren gemäß der Sätze 1 bis 3. Für anhängige
Verfahren verbleibt die Zuständigkeit bis zum 30. September 2021 bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf – Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie. Die
Bezirksregierung Münster ist ab 1. Juli 2021 zuständige Behörde für die Organisation der
Eignungs- und Kenntnisprüfung in Pflege- und Gesundheitsfachberufen. Dies gilt auch für
bereits anhängige Verfahren.

(5) Weitere Zuständigkeiten ergeben sich aus der Pflegeberufezuständigkeitsverord-
nung vom 11. September 2018 (GV. NRW. S. 539) sowie aus dem Landesausführungsgesetz
Pflegeberufe vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 767), jeweils in der jeweils geltenden
Fasstung.

(6) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 und 7 ist das für Pflegeberufe zustän-
dige Ministerium für die Entscheidungen nach § 1 des Landesausführungsgesetzes Pflege-
berufe sowie für die Überprüfung der Studiengangskonzepte im Akkreditierungsverfahren
nach § 38 Absatz 2 des Pflegeberufegesetzes zuständig.

(7) Die Bezirksregierung Düsseldorf – Landesprüfungsamt für Medizin, Psychothera-
pie und Pharmazie – ist mit Ausnahme der in Absatz 4 geregelten Zuständigkeit die zustän-
dige Behörde für die Durchführung der nachstehenden Verordnungen:
1. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Hygienekontrolleurinnen und -kontrolleure

vom 14. April 2015 (GV. NRW. S. 374),
2. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für sozialmedizinische Assistentinnen und Assis-

tenten vom 14. April 2015 (GV. NRW. S. 388) und
3. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Desinfektorinnen und Desinfektoren vom

14. April 2015 (GV. NRW. S. 401)
jeweils in der jeweils geltenden Fassung. Für die staatliche Anerkennung der Ausbildungs-
stätten nach Nummer 3 sind die Bezirksregierungen zuständig.

(8) Gemäß § 4 Absatz 2 der Ersten Durchführungsverordnung zum Gesetz über
die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom
18. Februar 1939 (RGBl. I S. 259), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. April 1975
(BGBl. I S. 967), wird bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein gemeinsamer Gutachteraus-
schuss für die Regierungsbezirke des Landes gebildet.

III. Teil
Inkrafttreten

§ 7

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Verordnung zur Regelung der
Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Ärzte, Zahnärzte und Psychologische Psy-
chotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie für Apothe-
ker vom 29. Oktober 2002 (GV.NRW. S. 564), zuletzt geändert durch Verordnung vom
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5. September 2006 (GV.NRW. S. 443), und die Verordnung zur Regelung der Zuständig-
keiten nach Rechtsvorschriften für nicht ärztliche und nichttierärztliche Heilberufe vom
31. Januar 1995 (GV.NRW. S. 87), zuletzt geändert durch Artikel IX des Gesetzes vom
11. Dezember 2007 (GV.NRW. 2008 S. 8), außer Kraft.
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Verordnung
über die Weiterbildung und Prüfung zur

Fachapothekerin/zum Fachapotheker
für Öffentliches Gesundheitswesen

(WOAÖGW)

Vom 1. März 2000
(GV.NRW. 2000, S. 346),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2007
(GV.NRW. S. 482 = SGV.NRW. 2120)

Inhalt

Erster Teil
Weiterbildung

§ 1 Zweck
§ 2 Inhalt der Weiterbildung
§ 3 Voraussetzungen, Dauer und Durchführung der Weiterbil-

dung
§ 4 Weiterbildungsstätten
§ 5 Zeugnisse
§ 6 Urkunde

Zweiter Teil
Allgemeine Prüfungsvorschriften

§ 7 Allgemeines
§ 8 Bildung und Aufgaben des Prüfungsausschusses und des Wi-

derspruchsausschusses
§ 9 Zulassung zur Prüfung
§ 10 Prüfungstermine
§ 11 Erkrankung, Rücktritt, Versäumnis, Ordnungsverstoß
§ 12 Ergebnis der Prüfung
§ 13 Wiederholung von Prüfungsleistungen
§ 14 Niederschrift
§ 15 Entscheidungen über Rechtsbehelfe
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Dritter Teil
Inhalt der Prüfung

§ 16 Prüfungsfächer

§ 17 Mündliche Prüfung

Vierter Teil
Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 18 Übergangsregelung

§ 19 Inkrafttreten

Anlage 1 (zu § 3 Abs. 4)

Anlage 2 (zu § 12 Abs. 1)

Anlage 3 (zu § 18 Abs. 1)

Aufgrund des § 47 Abs. 4 des Heilberufsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. April 1994 (GV.NRW. S. 204) wird verordnet

Erster Teil
Weiterbildung

§ 1
Zweck

Die Weiterbildung für Apothekerinnen und Apotheker in dem Gebiet »Öffentliches
Gesundheitswesen« dient dem Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen für die Erfüllung
von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens.

§ 2
Inhalt der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung für das Gebiet »Öffentliches Gesundheitswesen« soll Apothe-
kerinnen und Apotheker befähigen, in ihrem Beruf öffentiche Aufgaben, insbesondere in
arzneimittel-, medizinprodukt-, apotheken-, betäubungsmittel-, heilmittelwerbe- und ge-
fahrstoffrechtlichen Fragen zu erfüllen, Planungsaufgaben zu erledigen sowie Träger öf-
fentlicher Aufgaben in diesen Fragen zu beraten. Die Weiterbildung dient auch der Erlan-
gung von verwaltungsrechtlichen Kenntnissen und solchen, die im Zusammenhang mit der
Arzneimittel- und Medizinproduktesicherheit, der Sozialpharmazie sowie der ordnungsge-
mäßen Versorgung von Mensch und Tier mit Arzneimitteln stehen.

(2) Die Weiterbildung umfaßt praktische Berufstätigkeit und theoretische Unterwei-
sungen.
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§ 3
Voraussetzungen, Dauer und Durchführung der Weiterbildung

(1) Voraussetzung für den Beginn der Weiterbildung ist die Berechtigung zur Ausübung
des Berufes als Apothekerin oder Apotheker (Approbation).

(2) Die Weiterbildung dauert drei Jahre.

(3) Die Weiterbildung erfolgt ganztätig in hauptberuflicher Stellung. Sie kann in Teilzeit
abgeleistet werden, wenn diese mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beträgt
und Gesamtdauer und Qualität den Anforderungen an eine ganztätige Weiterbildung ent-
sprechen.

(4) Die Ziele der Weiterbildung werden in der Anlage 1 näher bestimmt. Die praktische
Berufstätigkeit erfolgt in einer Weiterbildungsstätte (§ 4).

(5) Während der Weiterbildung ist die Teilnahme an sechs fachbezogenen Seminaren
zu den Themen der in § 2 Abs. 1 genannten Aufgabenfelder erforderlich. Die Seminare
bedürfen der vorherigen Anerkennung durch das für das Gesundheitswesen zuständige
Ministerium. Mindestens ein Seminar soll an der Akademie für öffentliches Gesundheits-
wesen in Düsseldorf durchgeführt werden, Kenntnisse über Strukturen des öffentlichen
Gesundheitsdienstes sowie der Rechts- und Verwaltungskunde vermitteln und mindestens
einhundert Stunden dauern. Die Gesamtdauer der Seminare muß zusammen mindestens
zweihundert Stunden betragen.

(6) Die Weiterbildung erfolgt unter verantwortlicher fachlicher Anleitung von haupt-
beruflich im öffentlichen Gesundheitswesen tätigen Apothekerinnen oder Apothekern mit
der Anerkennung für das Gebiet »Öffentliches Gesundheitswesen«.

(7) Für Apothekerinnen und Apotheker können Weiterbildungszeiten im Sinne des
Heilberufsgesetzes für andere Gebiete bis zu einem Jahr angerechnet werden. Über die
Anrechnung entscheidet der Vorsitz des Prüfungsausschusses.

(8) Eine Unterbrechung der Weiterbildung infolge Krankheit, Pflege, Schwangerschaft,
Mutterschutz, Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz, Erziehungsurlaub,
Sonderurlaub, Wehrdienst bzw. kann, soweit sie sechs Wochen im Kalenderjahr übersteigt,
grundsätzlich nicht auf die Weiterbildungszeit angerechnet werden, es sei denn, dass die
Nichtanrechnung im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde. Bereits erbrachte
Weiterbildungszeiten bleiben erhalten. Der Jahresurlaub gilt nicht als Unterbrechung.

(9) Eine nach dem Recht eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland begon-
nene Weiterbildung im Gebiet »Öffentliches Gesundheitswesen« oder in einem analogen
Gebiet wie z. B. »Öffentliches Pharmaziewesen« kann bei Anrechnung der bisher abgeleis-
teten Weiterbildungszeiten nach den Vorschriften dieser Verordnung abgeschlossen wer-
den. Über den Umfang der Anrechnung entscheidet der Vorsitz des Prüfungsausschusses.

§ 4
Weiterbildungsstätten

(1) Weiterbildungsstätten sind
1. Landesgesundheitsbehörden,
2. Bundesgesundheitsbehörden einschließlich der Sanitätseinrichtungen der Bundeswehr,
3. Arzneimitteluntersuchungsstellen einschließlich der Einrichtungen der Bundeswehr,
4. untere Gesundheitsbehörden,
5. Zentralstelle der Länder für den Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinpro-

dukten.
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(2) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium kann weitere geeignete Wei-
terbildungsstätten zulassen, insbesondere

– Apothekerkammern sowie
– Dienststellen von Sozialversicherungsträgern.

§ 5
Zeugnisse

(1) Die Weiterbildungsstätte stellt über die bei ihr abgeleistete Tätigkeit ein Zeugnis aus.

(2) Das Zeugnis muß Angaben über
1. das Beschäftigungsverhältnis an der Weiterbildungsstätte,
2. die Beschäftigungszeit,
3. die Verteilung der Beschäftigungszeit auf wahrgenommene Funktionen oder Aufgaben,
4. Zeiten einer Unterbrechung (§ 3 Abs. 8)
enthalten.

Der Weiterbildungsgang sowie die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten sind nach Art, Schwierigkeitsgrad und Umfang darzustellen und zu beurteilen.

(3) Zeugnisse, die im Rahmen einer Weiterbildung als Apothekerin oder Apotheker für
ein anderes Gebiet ausgestellt wurden, gelten als Zeugnisse im Sinne des Absatzes 1, soweit
die Weiterbildung nach § 3 Abs. 7 angerechnet wird.

§ 6
Urkunde

(1) Die Bezeichnungen Fachapothekerin und Fachapotheker für Öffentliches Gesund-
heitswesen darf führen, wer nach abgeschlossener Weiterbildung eine entsprechende Ur-
kunde von der Apothekerkammer erhalten hat. Die Urkunde ist bei der Apothekerkammer
zu beantragen.

Sie wird nach Vorlage des Zeugnisses nach § 12 oder im Rahmen der Übergangsregelung
nach § 18 erteilt.

(2) Apothekerinnen und Apotheker, die in einem anderen Land der Bundesrepublik
Deutschland eine Weiterbildung zur Fachapothekerin oder zum Fachapotheker für Öffent-
liches Gesundheitswesen und für analoge Gebiete wie z. B. »Öffentliches Pharmaziewe-
sen« abgeschlossen haben, können ebenfalls bei der Apothekerkammer die Urkunde nach
Absatz 1 Satz 1 beantragen. Die Apothekerkammer stellt die Urkunde nach Vorlage des
Nachweises der abgeschlossenen Weiterbildung und Zustimmung durch den Prüfungsaus-
schuss aus.

Zweiter Teil
Allgemeine Prüfungsvorschriften

§ 7
Allgemeines

(1) Die Weiterbildung endet mit einer mündlichen Prüfung.

(2) Die Prüfung wird bei dem Prüfungsausschuß für die Weiterbildung der Apotheke-
rinnen und Apotheker für das Gebiet »Öffentliches Gesundheitswesen« abgelegt, der bei
der Bezirksregierung Münster, Landesprüfungsamt für Medizin und Pharmazie des Landes
Nordrhein-Westfalen (Landesprüfungsamt) eingerichtet wird.
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§ 8
Bildung und Aufgaben des Prüfungsausschusses und des Widerspruchsausschusses

(1) Das Landesprüfungsamt bestellt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre
Vertretung auf Vorschlag der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf
für fünf Jahre.

(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitz, je einer Prüferin oder einem Prüfer
für jedes Prüfungsfach (Fachprüferin/Fachprüfer) und deren Stellvertretung.

(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitz mindestens zwei
weitere Mitglieder vertreten sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Vorsitz.

(4) Den Vorsitz des Prüfungsausschusses führt eine Fachapothekerin oder ein Fachapo-
theker mit der Anerkennung für das Gebiet »Öffentliches Gesundheitswesen«. Zu Fach-
prüferinnen und Fachprüfern sollen Universitätslehrerinnen und -lehrer, Angehörige des
öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie Lehrkräfte der Akademie für Öffentliches Ge-
sundheitswesen in Düsseldorf bestellt werden.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht dem öffentlichen Dienst angehören, sind sie durch den Vorsitz des Prüfungs-
ausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sowie die Abnahme von Prüfungen sind
nicht öffentlich. Die nicht prüfenden Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie Beauf-
tragte des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums haben das Recht, bei den
Prüfungen zugegen zu sein.

(7) Die Rechtsaufsicht über den Prüfungsausschuß führt das für das Gesundheitswesen
zuständige Ministerium.

(8) Zur Entscheidung über Widersprüche gegen Prüfungsentscheidungen wird vom
Landesprüfungsamt ein Widerspruchsausschuss aus drei Personen sowie ihren Stellver-
tretern bestellt. Mitglieder des Prüfungsausschusses können nicht gleichzeitig Mitglieder
des Widerspruchsausschusses sein. Der Widerspruchsausschuss ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitz.

§ 9
Zulassung zur Prüfung

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung sind:
1. die Berechtigung zur Ausübung des Apothekerberufs (Approbation),
2. der Nachweis über die Weiterbildung nach § 3,
3. ein Zeugnis nach § 5.

(2) Über den Antrag auf Zulassung zur Prüfung entscheidet der Vorsitz des Prüfungs-
ausschusses. Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen und ein Lebenslauf, in dem
der berufliche Werdegang dargelegt ist, beizufügen.

§ 10
Prüfungstermin

Der Vorsitz des Prüfungsausschusses setzt den Prüfungstermin fest. Er ist den zu Prü-
fenden rechtzeitig, spätestens zwei Wochen vorher, bekanntzugeben.
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§ 11
Erkrankung, Rücktritt, Versäumnis

(1) Treten zu Prüfende ohne Genehmigung des Vorsitzes des Prüfungsausschusses von
der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) Treten zu Prüfende aus wichtigem Grund mit Genehmigung des Vorsitzes des Prü-
fungsausschusses von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als nicht unternommen.

(3) Eine Prüfung gilt ferner als nicht unternommen, wenn Fachprüferinnen oder Fach-
prüfer nach Anhörung zu Prüfender die Prüfung nicht beginnen oder abbrechen, weil sie
wegen deren Erkrankung oder aus einem anderen von den zu Prüfenden nicht zu vertre-
tenden Grund nicht sachgerecht durchführbar ist.

§ 12
Ergebnis der Prüfung

Der Prüfungsausschuß legt unter Berücksichtigung der Leistungen während der Wei-
terbildung das Ergebnis der Prüfung schriftlich nieder und erteilt über die bestandene Prü-
fung ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 2.

§ 13
Wiederholung von Prüfungsleistungen

Wurde die Prüfung nicht bestanden, darf sie einmal wiederholt werden. Der Vorsitz des
Prüfungsausschusses bestimmt, ob und wie lange zuvor erneut Weiterbildungszeiten zu
leisten und welche Leistungsnachweise zu erbringen sind.

§ 14
Niederschrift

(1) Die Prüfungsgegenstände sind in eine Niederschrift aufzunehmen. Das Protokoll
führt ein Mitglied des Prüfungsausschusses.

(2) Vorkommen nach § 11 sind ebenfalls in die Niederschrift aufzunehmen.

§ 15
Entscheidungen über Rechtsbehelfe

(1) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind bei ihrer schriftlichen Be-
kanntgabe mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(2) Über den Rechtsbehelf (Widerspruch) entscheidet der Widerspruchsausschuss.

Dritter Teil
Inhalt der Prüfung

§ 16
Prüfungsfächer

Prüfungsfächer sind:
1. Aufgaben der Apothekerin und des Apothekers im öffentlichen Gesundheitswesen,
2. Untersuchungs- und Überwachungspraxis,
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3. Organisation und Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes,
4. Rechts- und Verwaltungskunde,
5. Toxikologische und Ökologische Methoden,
6. Sozialpharmazie.

§ 17
Mündliche Prüfung

(1) Die zu Prüfenden werden in den in § 16 genannten Fächern von den jeweiligen
Fachprüferinnen und Fachprüfern mündlich geprüft. Dabei soll die mündliche Prüfung
von mehreren Prüferinnen und Prüfern in der Regel über drei der in § 16 genannten Prü-
fungsfächer durchgeführt werden und insgesamt etwa sechzig Minuten dauern.

(2) Die zu Prüfenden haben nachzuweisen:
1. vertiefte Kenntnisse über die Aufgaben der Apothekerin und des Apothekers im Öffent-

lichen Gesundheitswesen; dazu gehören insbesondere vertiefte Kenntnisse zur Beurtei-
lung der Arzneimittel- und Medizinproduktequalität, zu Arzneimittel- und Medizinpro-
dukterisiken sowie zur Bewertung pharmazeutischer Informationen,

2. vertiefte Kenntnisse über praktische Tätigkeiten im Öffentlichen Gesundheitsdienst, ins-
besondere die Aufgaben der Arzneimittelüberwachungsbehörden und Arzneimittelun-
tersuchungsstellen,

3. vertiefte Kenntnisse des Arzneimittel- und Medizinprodukterechts, des Apotheker-,
Apotheken- und Transfusionsrechts, des Betäubungsmittel- und Grundstoffüberwa-
chungsgesetzes sowie des Verwaltungsrechts und hinreichende Kenntnisse über weitere
für das Gesundheitswesen wesentliche Rechtsvorschriften, insbesondere des Zivil-, Straf-
und Sozialversicherungsrechts sowie über Abgrenzungsfragen im Bereich der Arzneimit-
tel, Medizinprodukte, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika,

4. Kenntnisse der toxikologischen und ökologischen Methoden, insbesondere zur Entsor-
gung von Arzneimitteln sowie zur Umwelt- und Gefahrstoffberatung,

5. Kenntnisse in der Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arznei-
mittelkonsums der Bevölkerung und über die Aufklärung, Information und Beratung der
Bevölkerung hinsichtlich eines verantwortlichen Arzneimittelkonsums sowie über die
Bekämpfung des Drogen- und Arzneimittelmissbrauchs.

(3) Die zu Prüfenden sollen nach einer Vorbereitungszeit von etwa fünfzehn Minuten
einen Lösungsvorschlag zu einem praktischen Problem des Arzneimittel-, Medizinpro-
dukte-, Betäubungsmittel-, Apotheken-, Gefahrstoff- oder Nebenrechts in einem Kurz-
vortrag darstellen.

Vierter Teil
Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 18
Übergangsregelung

Apothekerinnen und Apotheker, die eine hauptberufliche Tätigkeit von mindestens vier
Jahren in Vollzeit oder eine entsprechend längere mit mindestens der Hälfte der wöchentli-
chen Arbeitszeit als Apothekerin oder Apotheker im öffentlichen Gesundheitsdienst oder
in den Sanitätseinrichtungen der Bundeswehr und die regelmäßige Teilnahme an einem
Seminar Rechts- und Verwaltungskunde an der Akademie für öffentliches Gesundheits-
wesen in Düsseldorf nachweisen, wird auf Antrag, der innerhalb von drei Jahren nach



C 5 Apotheker und Apothekenpersonal

Seite 8

dem Inkrafttreten dieser Verordnung zulässig ist, vom Prüfungsausschuss ein Zeugnis über
die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung nach dem Muster der Anlage 3 erteilt. Die
Apothekerkammer stellt nach Vorlage des Zeugnisses auf Antrag eine Urkunde nach § 6
aus. Eine abgeschlossene gleichwertige Ausbildung im Verwaltungsrecht oder eine weitere
zweijährige ganztägige hauptberufliche Tätigkeit oder eine hauptberufliche Tätigkeit mit
mindestens der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 4 Jahren als Apo-
thekerin oder Apotheker im öffentlichen Gesundheitsdienst oder im Gesundheitsdienst
der Bundeswehr ersetzt die erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar Rechts- und Verwal-
tungskunde an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf im Sinne
des Satzes 1. In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitz des Prüfungsausschusses.

§ 19
In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zum Apotheker/zur Apothekerin für
Öffentliches Gesundheitswesen und die Ausbildung zum Amtsapotheker/zur Amtsapo-
thekerin (WOAÖGW) vom 14. November 1991 (GV.NRW. S. 536), geändert durch Ver-
ordnung vom 1. August 1994 (GV.NRW. S. 623), außer Kraft. Das für das Gesundheits-
wesen zuständige Ministerium berichtet der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2008
über die Auswirkungen der Rechtsverordnung.
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Öffentliche Empfehlung für Schutzimpfungen

RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales – III A 2 –
0205.9.3 – vom 19. Oktober 2009

MBL. NRW. 2009 S. 455 = SMBl.NRW. 21260

Gemäß § 20 Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) werden hiermit alle Schutzimp-
fungen nach den jeweils gültigen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert
Koch-Institut (STIKO) öffentlich empfohlen.

Die öffentliche Empfehlung wird mit der Veröffentlichung der jeweiligen Impfemp-
fehlung der Ständigen Impfkommission im Epidemiologischen Bulletin des Robert Koch-
Instituts wirksam.

Darüber hinaus werden alle Impfungen mit zugelassenen Impfstoffen gegen Influ-
enzaerkrankungen empfohlen, welche die jeweils aktuellen von der WHO empfohlenen
Antigenkombinationen aufweisen und arzneimittelrechtlich zugelassen sind.

Personen, die einen Impfschaden nach einer dieser öffentlich empfohlenen und in
Nordrhein-Westfalen vorgenommen Impfung erleiden, haben nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 IfSG
Anspruch auf Versorgung. Davon unberührt bleibt die ärztliche Sorgfaltspflicht bei der
Indikationsstellung im Einzelfall (Beachtung der Kontraindikationen) und der Aufklärung.

Die RdErl. des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 7.12.2000
(SMBl. NRW. 21260) und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom
13.10.2005 (SMBl. NRW. 21260) werden aufgehoben.
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Gesetz
zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen
einer epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter

Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem
Infektionsschutzgesetz

(Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – IfSBG-NRW)

Vom 14. April 2020
(GV. NRW. S. 218b),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2021
(GV. NRW. S. 1193d)

Abschnitt 1
Parlamentarische Absicherung der Rechtsetzung

in der COVID-19 Pandemie

§ 1
Zweck des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes ist es, die Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten durch
zielgerichtete Maßnahmen zu verhindern und deren Folgen zu bekämpfen sowie die demo-
kratisch gebotene Einbeziehung des Landtags in den Prozess der Rechtsetzung, namentlich
zu wesentlichen Fragen der Grundrechtsausübung, sicherzustellen.

(2) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit gemäß Artikel 2 Absatz 2 Satz 1
des Grundgesetzes, der Freiheit der Person gemäß Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundge-
setzes, der Kunstfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, der Versammlungs-
freiheit gemäß Artikel 8 des Grundgesetzes, der Freizügigkeit gemäß Artikel 11 Absatz 1
des Grundgesetzes, der Berufsfreiheit gemäß Artikel 12 des Grundgesetzes und der Unver-
letzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes können insoweit
eingeschränkt werden.

§ 2
Befugnisse der Landesregierung

(1) Die Landesregierung ist unbeschadet der Rechte des Landtags nach Artikel 80
Absatz 4 des Grundgesetzes befugt, Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten insbesondere durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 32 des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist, unter den Vor-
aussetzungen, die für die Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes
maßgebend sind, zu erlassen.

(2) Die Einschränkungen der Grundrechte sind auf das notwendige Maß zu beschrän-
ken und regelmäßig an die Erforderlichkeit der Bekämpfung übertragbarer Krankhei-
ten anzupassen. Bei Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ver-



H 2 Sera und Impfstoffe

Seite 2

breitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) sind soziale, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Auswirkungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit einzubeziehen und
zu berücksichtigen, soweit dies mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbrei-
tung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vereinbar ist. Einzelne soziale, gesell-
schaftliche oder wirtschaftliche Bereiche, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeu-
tung sind, können von den Schutzmaßnahmen ausgenommen werden, soweit ihre Einbe-
ziehung zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
nicht zwingend erforderlich ist.

(3) Die Umsetzung der für den Infektionsschutz erforderlichen Maßnahmen erfolgt
durch staatliches Handeln und wird unterstützt durch die Eigenverantwortung der Bür-
gerinnen und Bürger.

(4) Dauer und Intensität des Eingriffs sind am Zweck der Verhinderung der Weiter-
verbreitung übertragbarer Krankheiten durch zielgerichtete Maßnahmen und Bekämpfung
deren Folgen auszurichten.

(5) Die Gültigkeit einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist zeitlich grundsätzlich auf
höchstens vier Wochen zu begrenzen und kann jeweils durch den Verordnungsgeber ver-
längert werden.

(6) Auf Verlangen des Landtags sind Rechtsverordnungen nach Absatz 1 im Rahmen
eines Einspruchs unverzüglich aufzuheben oder durch die Landesregierung zu ändern. Ver-
langt der Landtag die unverzügliche Änderung, so hat er gleichzeitig den wesentlichen
Inhalt der Änderung vorzuschlagen.

§ 3
Beteiligung des Landtags

(1) Die Landesregierung unterrichtet unbeschadet bestehender Rechte und Pflichten
den Landtag schriftlich laufend über das pandemische Geschehen, die von ihr getroffenen
Maßnahmen sowie über geplante Maßnahmen, sofern die regierungsinterne Willensbildung
hierüber abgeschlossen ist. Die Unterrichtung erfolgt jedenfalls zu jeder ersten Sitzung des
Landtags in einem Monat sowie fortlaufend gegenüber dem für Gesundheit zuständigen
Ausschuss des Landtags.

(2) Der Landtag beschließt pandemische Leitlinien, die befristet werden können. Die
Landesregierung muss die vom Landtag beschlossenen Leitlinien bei den von ihr zu tref-
fenden Entscheidungen im Rahmen des pandemischen Geschehens beachten. Die Leitlinien
können sich auch auf den Fortbestand geltender Regelungen beziehen.

(3) Die Landesregierung leitet dem Landtag Rechtsverordnungen nach § 2 sowie deren
Verlängerung, Änderung oder Aufhebung unverzüglich nach Abschluss der regierungsin-
ternen Willensbildung zu. Kann die Zuleitung nicht vor der Verkündung stattfinden, ist
dies mit der Zuleitung zu begründen. Die Landesregierung leitet dem Landtag ferner in
einer schriftlichen Unterrichtung eine Erläuterung der Regelungen beziehungsweise Ände-
rungen (allgemeine Begründung im Sinne des § 28a Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes)
zu, die sich insbesondere zu der Grundrechtsrelevanz der Regelungen verhält.

(4) Die Landesregierung leitet dem Landtag alle Rechtsverordnungen, Erlasse, Anord-
nungen und Verwaltungsvorschriften, die nach Feststellung der pandemischen Lage nach
§ 14 Absatz 1 erlassen werden, umgehend zu, soweit deren Erlass tatbestandlich die Fest-
stellung der pandemischen Lage nach § 14 Absatz 1 voraussetzt.
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Abschnitt 2
Allgemeine Zuständigkeiten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes

§ 4
Allgemeine Vorschriften und Meldewesen

(1) Gesundheitsämter im Sinne des § 2 Nr. 14 IfSG sind die Kreise und kreisfreien
Städte als untere Gesundheitsbehörden.

(2) Zuständige Stellen im Sinne des § 3 IfSG sind die in § 5 Abs. 2 des Gesetzes über
den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 25. November 1997 (GV. NRW. S. 430)
genannten Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

(3) Das Landeszentrum Gesundheit ist zuständige Landesbehörde im Sinne des § 14
und des § 12 Absatz 1 Satz 1 IfSG.

(4) Die unteren Gesundheitsbehörden sind zuständige Behörden im Sinne des § 11
Absatz 4 Satz 1 IfSG.

(5) Zuständige oberste Landesgesundheitsbehörde im Sinne des § 17 sowie zuständige
Landesbehörde im Sinne des § 13 Absatz 3 IfSG ist das für Gesundheit zuständige Minis-
terium.

§ 5
Verhütung übertragbarer Krankheiten, Schutzimpfungen

(1) Die Städte und Gemeinden (örtliche Ordnungsbehörden) sind zuständige Behörden
im Sinne der §§ 16 und 17 IfSG.

(2) Oberste Landesgesundheitsbehörde im Sinne der §§ 20 und 23 IfSG ist das für
Gesundheit zuständige Ministerium.

§ 6
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

(1) Zuständige Behörden im Sinne des § 25 Absatz 4 und der §§ 28, 30 und 31 des Infek-
tionsschutzgesetzes sind die Städte und Gemeinden (örtliche Ordnungsbehörden).

(2) Anordnungen für den Bereich mehrerer örtlicher Ordnungsbehörden können erlas-
sen werden

1. innerhalb eines Kreises durch die Kreise als untere Gesundheitsbehörden nach § 5
Absatz 2 Nummer 1 ÖGDG, und

2. im Übrigen durch das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium als oberste
Landesbehörde nach § 5 Absatz 2 Nummer 3 ÖGDG.

(3) Wenn es aus Gründen der unmittelbaren Gefahrenabwehr geboten erscheint, kön-
nen

1. die Kreise als untere Gesundheitsbehörden die den örtlichen Ordnungsbehörden zuste-
henden Aufgaben und Befugnisse und

2. das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium die den Kreisen und örtlichen
Ordnungsbehörden zustehenden Aufgaben und Befugnisse

zunächst selbst wahrnehmen.
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(4) Die Kontrolle und Durchsetzung von Regelungen nach §§ 28, 28a, 28b und 32 sowie
der auf Grundlage dieser Paragrafen erlassenen Anordnungen kann zusätzlich zu den in
Absatz 1 bis 3 genannten Behörden auch durch die für den Vollzug des Arbeitsschutzge-
setzes zuständigen Behörden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen werden, soweit sich
die Regelungen auf die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Betriebsstätten und Unterkünften
sowie der Arbeitsorganisation im Geltungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes beziehen.

§ 7
Gemeinschaftseinrichtungen

Die Städte und Gemeinden (örtliche Ordnungsbehörden) sind zuständige Behörden im
Sinne des § 34 Abs. 7 und 9 IfSG.

§ 8
Wasser

(1) Zuständige Behörden im Sinne des § 39 IfSG sind die Kreise und kreisfreien Städte.

(2) Zuständige oberste Landesbehörden im Sinne des § 40 IfSG sind die Ministerien für
Gesundheit und Umwelt jeweils für ihren Aufgabenbereich.

(3) Zuständige Behörden im Sinne des § 41 Absatz 1 IfSG sind die Kreise und kreis-
freien Städte.

§ 9
Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit Lebensmitteln

Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige Behörden im Sinne von § 43 Absatz 5
Satz 2 IfSG.

§ 10
Tätigkeiten mit Krankheitserregern

Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige Behörden im Sinne der §§ 44, 45 und
47 bis 53 IfSG.

§ 11
Entschädigungen und Versorgung von Impfschäden

(1) Die Landschaftsverbände sind zuständige Behörden im Sinne der §§ 56 bis 58 IfSG.
Das für Soziales zuständige Ministerium kann Einzelheiten zur Ausführung des § 56 IfSG
insbesondere im Hinblick auf das Verwaltungsverfahren landeseinheitlich im Erlasswege
regeln.

(2) Örtlich zuständig für die Gewährung von Versorgung im Sinne der §§ 60 bis § 63
Absatz 1 IfSG ist – soweit Absatz 3 nichts anderes bestimmt – der Landschaftsverband,
in dessen Bezirk die Antragstellerinnen und Antragsteller ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben. Bei gewöhnlichem Aufenthalt zur Zeit der Antragsstellung außerhalb des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuständig. Die Vor-
schriften des § 3 Absatz 2 bis 4 Satz 1 und des § 4 des Gesetzes über das Verwaltungsver-
fahren der Kriegsopferversorgung sowie § 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gelten
entsprechend.
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(3) Örtlich zuständig für die Gewährung von Versorgung wegen eines Impfschadens in
entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kriegsopferfürsorge nach den §§ 25 bis
27j des Bundesversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar
1982 (BGBl. I S. 21), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes vom 26. Juli 2016
(BGBl. I S. 1824) geändert worden ist, ist der Träger der Kriegsopferfürsorge, in dessen
Bezirk Impfgeschädigte oder deren Hinterbliebene ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Liegt der gewöhnliche Aufenthalt außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen, so ist der
Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuständig. Steht nicht fest, wo der gewöhnliche Auf-
enthalt ist, so ist örtlich zuständig der für die Durchführung sachlich zuständige Träger
der Kriegsopferfürsorge, in dessen Bezirk sich die Impfgeschädigten oder Hinterbliebenen
tatsächlich aufhalten.

§ 12
Bußgeldvorschriften

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im
Sinne des § 73 IfSG wird auf die gemäß den vorstehenden §§ 4 bis 10 jeweils zuständigen
Behörden übertragen.

§ 13
Übertragung der Ermächtigung für Rechtsverordnungen

Die der Landesregierung in § 15 Absatz 3, § 17 Absatz 4 und 5 und § 32 IfSG einge-
räumten Ermächtigungen zum Erlass einer Rechtsverordnung werden auf das für Gesund-
heit zuständige Ministerium übertragen.

Abschnitt 3
Epidemische Lage von landesweiter Tragweite

§ 14
Epidemische Lage von landesweiter Tragweite

(1) Eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite für das Land Nordrhein-Westfa-
len liegt vor, wenn der Landtag aufgrund der Ausbreitung einer bedrohlichen übertragba-
ren Krankheit im Land eine epidemische Lage feststellt, die die gesundheitliche und pflege-
rische Versorgung der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen oder wesentlichen Teilen hier-
von zu gefährden droht. Im Falle einer Feststellung der epidemischen Lage von landeswei-
ter Tragweite gilt diese für zwei Monate; sie kann bei Fortbestehen ihrer Voraussetzungen
um jeweils zwei Monate durch den Landtag verlängert werden. Der Landtag hebt die von
ihm getroffene Feststellung der epidemischen Lage von landesweiter Tragweite wieder auf,
wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Feststellung, Auf-
hebung und Ende der epidemischen Lage von landesweiter Tragweite durch den Landtag
sind im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu machen. Die Landesregierung legt dem
Landtag eine Woche vor Ablauf der Befristung einen Bericht über die getroffenen Maßnah-
men unter Einbeziehung der verkündeten Rechtsverordnungen und Erlasse verbunden mit
einer Lagebeurteilung vor.

(2) Ist eine epidemische Lage gemäß Absatz 1 festgestellt, ist das für das Gesundheits-
wesen zuständige Ministerium befugt, Anordnungen nach den nachfolgenden §§ 15 bis 17
zu treffen. Sämtliche auf Grundlage der folgenden Befugnisse getroffenen Anordnungen
treten mit Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage nach § 14 Absatz 1 unver-
züglich mit Wirkung für die Zukunft außer Kraft.
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(3) Sämtliche auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen treten mit der
Aufhebung der epidemischen Lage von landesweiter Tragweite außer Kraft,.

§ 15
Befugnisse im Krankenhausbereich

(1) Im Falle einer Feststellung nach § 14 Absatz 1 kann das für das Gesundheitswesen
zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtags feststel-
len, dass ohne die im weiteren der Rechtsverordnung getroffenen Maßnahmen die not-
wendige stationäre Versorgung der Bevölkerung gefährdet wäre oder die Anordnungen zur
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten im Sinne des § 24 IfSG im Rahmen einer epidemi-
schen Lage erforderlich sind. Die Befugnis nach Satz 1 besteht unabhängig von einer Fest-
stellung nach § 14 Absatz 1 auch dann, wenn sich die mögliche Gefährdung der stationären
Versorgung aus einer Überlastungssituation der stationären Kapazitäten in anderen Bun-
desländern, gerade im Hinblick auf intensivmedizinische Behandlungskapazitäten, ergibt
und dies vom Landtag im Rahmen der Zustimmung zu der Rechtsverordnung festgestellt
wird.

Das für Gesundheitswesen zuständige Ministerium kann in der Rechtsverordnung

1. gegenüber den Krankenhausträgern Anordnungen treffen über die Schaffung zusätzli-
cher Behandlungskapazitäten, die Verschiebung elektiver Eingriffe, Meldepflichten zu
einer landesweiten Datenbank oder strukturelle Vorgaben zur Organisation von medi-
zinischen Behandlungen; die Anordnungen gehen bestehenden Festlegungen nach dem
KHGG NRW vor; die Entscheidungsfreiheit ärztlicher Tätigkeit in medizinischen Fra-
gen gemäß der ärztlichen Berufsordnung bleibt davon unberührt.

2. den Versorgungsauftrag des Krankenhauses (§ 16 Absatz 1 Satz 3 KHGG NRW) ohne
Bindung an die Vorgaben und Verfahren nach §§ 12 ff. KHGG NRW ändern,

3. Verhandlungen über regionale Planungskonzepte nach § 14 KHGG NRW während
einer epidemischen Lage gemäß § 14 aussetzen.

(2) Die Regelungen des ersten Absatzes gelten für Privatkrankenanstalten nach § 30
Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung sowie für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-
gen nach § 107 Abs. 2 SGB V entsprechend.

(3) Der Anspruch richtet sich auf den entgangenen Gewinn unter Anrechnung sämtli-
cher Vor- und Nachteile.

§ 16
Befugnisse im öffentlichen Gesundheitsdienst

Im Fall einer epidemischen Lage nach § 14 Absatz 1 ist das für das Gesundheitswe-
sen zuständige Ministerium befugt, ungeachtet der Weisungsbefugnisse nach § 6 Absatz 2
des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) oder anderer gesetzlicher
Weisungsbefugnisse notwendige Anordnungen zu treffen, die zur Erfüllung der Aufgaben
nach dem Infektionsschutzgesetz erforderlichen Untersuchungs- und Versorgungsstruktu-
ren vorzugeben und die Beteiligten des Gesundheitswesens im Rahmen ihrer jeweiligen
gesetzlichen Aufträge zu einer Beteiligung an diesen Strukturen zu verpflichten. Entspre-
chende Anordnungen können generell oder im Einzelfall getroffen werden.
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§ 17
Verfügbares Material und medizinische Geräte

(1) Im Falle einer Feststellung nach § 14 Absatz 1 kann die zuständige Behörde nach § 6
auf der Grundlage einer Rechtsverordnung des für Gesundheit zuständigen Ministeriums,
die mit Zustimmung des Landtags erlassen wird,
1. in der Verordnung zu benennendes medizinisches, pflegerisches oder sanitäres Mate-

rial einschließlich der dazu gehörigen Rohstoffe sowie Geräte für die medizinische und
pflegerische Versorgung beschlagnahmen und verwerten; dies gilt nicht für Verbraucher
im Sinne von § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches,

2. für in der Verordnung zu benennende Materialien oder Materialgruppen ein Verbot
erlassen, sich zu ihrer Überlassung zu verpflichten bzw. Dritten den Besitz zu verschaf-
fen,

3. anordnen, dass Material im Sinne der Nummern 1 und 2 zu einem von der obersten
Gesundheitsbehörde des Landes festzulegenden Preis an eine von der obersten Gesund-
heitsbehörde des Landes zu bestimmende Gebietskörperschaft oder juristische Person,
die in die medizinische oder pflegerische Versorgung eingebunden ist, verkauft und
übereignet wird.

In der Rechtsverordnung ist jeweils darzulegen, dass die Maßnahme zur Aufrechterhaltung
der notwendigen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung aufgrund der besonderen Situa-
tion in der epidemischen Lage dringend erforderlich ist.

(2) Soweit eine Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 enteignende Wirkung
hat, kann der hiervon Betroffene eine angemessene Entschädigung verlangen. Der nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 festzusetzende Preis hat sich nach dem üblichen Verkaufspreis
des jeweiligen Gegenstandes zum Zeitpunkt der Maßnahme nach Absatz 1 zu richten.

(3) Die für Gesundheit zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Meldepflichten anzuordnen, wenn das für die Ermittlung von Verfüg-
barkeit und Bedarf an Materialien und Geräten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1
bis 3 dringend erforderlich ist. Verbraucher im Sinne von § 13 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches können von dieser Meldepflicht nicht umfasst werden.

§ 18
Freiwilligenregister

(1) Die für Gesundheit zuständige oberste Landesbehörde oder das Landeszentrum
Gesundheit Nordrhein-Westfalen erstellt ein Register aller Personen, die zur Ausübung
der Heilkunde befugt sind oder über eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege, im
Rettungsdienst, in einem anderen Gesundheitsberuf oder in einem Verwaltungsberuf des
Gesundheitswesens verfügen und die freiwillig zur Erbringung von Dienst-, Sach- und
Werkleistungen zur Bewältigung einer epidemischen Lage nach § 14 Absatz 1 bereit sind
(Freiwilligenregister). Die Aufnahme in das Register erfolgt auf freiwilliger Basis mit Ein-
willigung der betroffenen Personen.

(2) In das Register werden Name, Alter, Kontaktdaten, der Ausbildungsstand sowie
etwaige persönliche und dauerhafte gesundheitliche Hinderungsgründe der Freiwilligen
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen aufgenommen.

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des für Gesundheit zustän-
digen Landtagsausschusses durch Rechtsverordnung die Einzelheiten des Freiwilligen-
dienstes der im Freiwilligenregister registrierten Personen in einer epidemischen Lage
nach § 14 Absatz 1, insbesondere im Hinblick auf Freistellungsansprüche gegenüber
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dem Arbeitgeber oder Dienstherrn, Entschädigungsansprüche, Vergütung, Versicherung,
Arbeitsschutz, Dienst- und Arbeitsrecht zu regeln.

(4) Die für Gesundheit zuständige oberste Landesbehörde oder das Landeszentrum
Gesundheit Nordrhein-Westfalen erstellt ein Register aller Personen, die freiwillig zur
Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen zur Bewältigung einer epidemischen
Lage nach § 14 Absatz 1 bereit sind (erweitertes Freiwilligenregister). Die Aufnahme in
dieses Register erfolgt auf freiwilliger Basis mit Einwilligung der betroffenen Personen.

§ 19
Eingriff in Grundrechte, Entschädigung

(1) Durch Anordnungen gemäß der §§ 15 bis 17 können die Grundrechte der kör-
perlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und der Freiheit
der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) der Berufsfreiheit (Artikel 12
Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes) sowie der Eigentumsfreiheit (Artikel 14 Absatz 1
Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden.

(2) Soweit eine Maßnahme nach diesem Gesetz enteignende Wirkung hat, kann der
hiervon Betroffene eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

Abschnitt 4
Schlussvorschriften

§ 20
Sofortige Vollziehbarkeit

Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen und Anordnungen nach diesem Gesetz haben keine
aufschiebende Wirkung.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 15 Absatz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit

Absatz 2, zuwiderhandelt,
2. über ein nach § 17 Absatz 1 beschlagnahmtes Material oder Gerät verfügt oder zu ver-

fügen versucht,
3. sich hinsichtlich eines nach § 17 Absatz 1 Nr. 2 mit einem Verpflichtungsverbot beleg-

ten Materials oder Geräts verpflichtet oder zu verpflichten versucht,

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu 500.000 €

geahndet werden.

§ 22
Inkrafttreten, Evaluation, Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft.

(2) Die Landesregierung evaluiert dieses Gesetz unter Mitwirkung unabhängigen wis-
senschaftlichen Sachverstands und erstattet dem Landtag bis zum 30. Juni 2022 Bericht
über die Evaluierung, die Auswirkungen und die Notwendigkeit des Fortbestandes dieses
Gesetzes.
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Prütting Akt.lfg. 65 (2020)

Aktuelle Verordnungen zur Corona-Pandemie
in Nordrhein-Westfalen

Für aktuelle Informationen zur Verordnungslage im Bundesland Nordrhein-Westfalen
bezüglich der Corona-Pandemie wird auf die Website der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen verwiesen:

https://www.land.nrw/corona


